
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Wäscherei Kellner GmbH 
 
I. Allgemeines - Wirkungsbereich  
 
1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen, Lieferungen und Leistungen gegenüber Kaufleuten und 
Unternehmern  im Sinne von § 14 BGB und öffentlichen Auftraggebern.  
 
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.  
 
II. Angebote, Vertragsschluss  
 
1. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese 
innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
 
III. Preise, Zahlung  

 
1. Die von uns genannten Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Die Preise 
gelten ab Lager oder Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und sonstiger Versandkosten.  
 
2. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
 
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis bei Lieferung fällig. 
 
4. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich 
Zinsen verwandt und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. 
 
5. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein 
oder treten Umstände ein, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit des 
Käufers begründen, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des 
Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom 
Vertrag.  
 
6. Verzug des Kunden tritt spätestens nach Ablauf von 14 Tagen nach Lieferung und/oder 
Rechnungserhalt ein.  
 
7. Die Zurückbehaltung und Aufrechnung seitens des Käufers ist nur mit unbestrittenen 
oder  rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich, bei der Zurückbehaltung gilt ferner, 
dass die Forderung aus demselben Vertragsverhältnis stammen muss.  
 
 
IV. Lieferung, Lieferfrist  

 
1. Die von uns genannten Liefertermine sind unverbindlich, soweit nichts Abweichendes 
vereinbart ist. Soweit abweichend hiervon ein fester Liefertermin vereinbart ist, hat der 
Käufer im  Falle des Verzugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der Regel 
vier Wochen zu setzen.  
 
2. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Klarstellung aller technischen und sonstigen 
Einzelheiten des Auftrages, der Beibringung etwa erforderlicher Unterlagen und der ggf.  
vereinbarten Anzahlung. Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen 
Vertragspflichten - innerhalb einer laufenden Geschäftsverbindung auch aus anderen 
Verträgen - in Verzug ist.  
 
3. Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
Abschlagszahlungen  können wir in angemessenem Umfang in Rechnung stellen.  
 
4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.  
 
5. Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk oder ein Lager verlässt, 
und,  wenn dieser Tag nicht feststellbar ist, der Tag, an dem sie dem Käufer zur Verfügung 
gestellt  wird. 
  
6. Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges -  
angemessen bei Eintritt höherer Gewalt, Streiks und Aussperrungen und dadurch bedingte 
Verzögerungen der Lieferung. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem 
Käufer  baldmöglichst mit.  
 
V. Gefahrübergang bei Versendung 

 
1. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der 
Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller 
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt 
oder wer die Frachtkosten trägt. 
 
2. Soweit unsere Mitarbeiter bei Ablieferung der Ware behilflich sind, handeln sie auf das 
alleinige Risiko des Käufers und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen. Die Hilfestellung beim 
Abladen (einschließlich Abladevorrichtung), Weitertransportieren etc. wird gemäß Aufwand 
zusätzlich berechnet.  
 
3. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend bei der Belieferung durch dritte 
Beförderungsunternehmen, soweit aus deren Verhalten eine Haftung des Verkäufers 
hergeleitet werden könnte. Die Haftung des Dritten bleibt unberührt.  
  
VI. Eigentumsvorbehalt  
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.  
 
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch 
nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall. 
  
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit 
uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung 

gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
 
4.Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache 
zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den 
Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt 
der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese 
Abtretung schon jetzt an. 
 
5. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu sichernden 
Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10%, so ist der Verkäufer auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheit erfolgt durch den Verkäufer.  
 
VII. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
 
1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
 
2. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Verkäufers 
zurückgesandt werden. 
  
3. Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen bis eine Einigung 
über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist.  
 
4. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 
gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist. 
 
5. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt 
 
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
 
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches 
des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 
 
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  

 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des einheitlichen 
Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluss 
von internationalen  Kaufverträgen über bewegliche Sachen (beide vom 17. Juli 1973) 
sowie das UN-Kaufrecht werden ausgeschlossen.  
 
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen 
(einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich ergebenden Streitigkeiten 
ist 37520 Osterode am Harz. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer in seinem 
Gerichtsstand gerichtlich in Anspruch zu nehmen.  
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
4. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und dieser Bestimmungen gelten nur, 
wenn sie schriftlich vereinbart sind. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel.  
 
Stand: Januar 2016  

 


